
 

Erdgas Ersatzversorgung  

Seite - 1 -  
   

  

 Preisblatt 

Allgemeine Preise der Ersatzversorgung nach § 38 EnWG gültig ab 01.05.2026 für Haushalts- 
und Gewerbekunden im Netzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH mit bis zu 10.000 kWh. 

1.1 Arbeitspreis und Grundpreis 
 
 

Netto Brutto 19% 

Arbeitspreis 13,84 Cent/kWh 16,47 Cent/kWh 
Grundpreis (ohne 
Messstellenbetrieb) 12,34 €/Monat 14,68 €/Monat 

 
Der angegebene Arbeitspreis enthält: 

- Kosten für Energiebeschaffung, Service und Vertrieb 
- das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt 
- die Konzessionsabgabe 

a) Gaslieferung für Kosten und Warmwasserbereitung 0,51 Cent/kWh 
b) sonstige Gaslieferungen     0,22 Cent/kWh 

- die Energiesteuer in Höhe von derzeit 0,55 ct/kWh  
- Kosten für den Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem BEHG in Höhe von             

1,179 Cent/kWh 
- das Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, die SLP-Bilanzierungsumlage, 

die Konvertierungsumlage und die Gasspeicherumlage  
- bei den angegebenen Bruttopreisen die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % 

Der angegebene Grundpreis enthält: 
- Kosten für Service und Rechnungslegung, sowie das an den Netzbetreiber abzuführende     

Netzentgelt Grundpreis 
- bei den angegebenen Bruttopreisen die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % 

 
1.2 Entgelt für den Messstellenbetrieb und Messung* ** 

  Netto Brutto 19% 

Zähler bis G4 10,00 €/a 11,90 €/a 

Zähler bis G6 12,00 €/a 14,28 €/a 

Zähler bis G25 28,00 €/a 33,32 €/a 

Messung je Marktlokation 6,00 €/a 7,14 €/a 
 
* Die angegebenen Kosten für den Messstellenbetrieb fallen nur an, wenn der Kunde den Messstellenbetrieb nicht direkt mit dem 
Messstellenbetreiber abrechnet. Die für Sie geltenden Kosten für den Messstellenbetrieb richten sich nach der in Ihrer 
Abnahmestelle installierten Zählergröße. 
 
** Die angegebenen Preise gelten für den Messstellenbetreiber Stadtwerke Hettstedt GmbH, diese können bei anderen 
Messstellenbetreibern abweichen. Es gilt das Preisblatt des an der Lieferstelle zuständigen Netzbetreiber bzw. 
Messstellenbetreibers.  
 


